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Bei der Bewältigung der Herausforde-
rung des Klimawandels liegt der poli-
tische Schwerpunkt auf der Dekarbo-
nisierung, also der Reduzierung und 
Vermeidung von CO2-Emissionen in der 
Wirtschaft. Das hat zweifellos hohe Pri-
orität, doch wird dabei übersehen, dass 
der katastrophale Rückgang der biolo-
gischen Vielfalt in den letzten Jahrzehn-
ten nicht durch die globale Erwärmung 
verursacht wurde, sondern durch das 
durch die Wirtschaft erzeugte Anwach-
sen der Materialmasse, die auch als 
Technosphäre bezeichnet wird.

Die menschliche „Technomasse“, 
d. h. das schiere Gewicht der 
von Menschen geschaffenen Ge-

genstände und Abfälle, hat die gesam-
te feuchte Biomasse des Planeten Erde 
übertroffen. Außerdem übersteigt die 
Zahl der für den menschlichen Verzehr 
domestizierten Tiere, von Hühnern bis 
zu Rindern, bei weitem die Zahl der 
Wildtiere. Eine Umstellung auf erneu-
erbare Energien würde dieses Wachs-
tum, das durch das Wachstum der 
menschlichen Bevölkerung und ihre 
zunehmenden Bedürfnisse und Wün-
sche angetrieben wird, nicht unbedingt 
eindämmen. Wie können wir diese Ent-
wicklung also aufhalten?

Um die Ursachen für den Verlust der 
biologischen Vielfalt zu verstehen, ist 
ein Blick auf den Boden unerlässlich. 
Menschliche Ansprüche auf Land, so-
wohl direkt (z. B. Gebäude) als auch in-

sen Zusammenhang akzeptierten, stellt 
sich die Frage, wer das Land produktiv 
nutzt und nach welchen Maßstäben 
wir die produktive Nutzung bewerten. 
In Anbetracht der Beziehung zwischen 
Menschen und ihrer Aneignung der Bio-
sphäre wirkt Lockes Erbe bis ins 21. Jahr-
hundert hinein. Der Anthropozentrismus 
prägt sogar Konzepte wie das der „Öko-
systemdienstleistungen“, mit denen un-
sere gestörte Beziehung zur Biosphäre 
repariert werden soll: Wir erkennen da-
bei den Wert der Biosphäre im Hinblick 
auf ihren direkten und indirekten Bei-
trag zum menschlichen Wohlbefinden 
und Lebensunterhalt an. In der neuen 
Erweiterung der von der Europäischen 
Kommission geförderten „naturbasier-
ten Lösungen“ wird als Ausweg aus 
unserer derzeitigen Misere vorgeschla-
gen, die Kräfte der Natur zu nutzen, um 
unsere Volkswirtschaften zu reparieren 
und gleichzeitig ihre Wachstumsfähig-
keit zu erhalten. Ich glaube jedoch, dass 
wir nicht in der Lage sein werden, unse-
re aktuellen Herausforderungen zu be-
wältigen, wenn wir uns nicht zuerst vom 
Anthropozentrismus befreien. Wie kann 
dies erreicht werden?

Eine zunehmende Beachtung findet die 
Idee, die Rechte an der Biosphäre ge-
setzlich zu verankern, indem sie zum Bei-
spiel analog zu den Menschenrechten in 
die Verfassungen der Länder aufgenom-
men werden. Dies ist jedoch ein sehr un-
konkreter Ansatz, der sich nur schwer in 
konkrete Maßnahmen umsetzen lässt. 
Deshalb wurde eine radikalere Idee aus-

direkt (z. B. Plastikmüll in den Ozeanen), 
entziehen anderen Lebewesen die Mög-
lichkeit, ihren eigenen Lebensraum zu 
nutzen. Die westliche Zivilisation wur-
de auf dem Glauben aufgebaut, dass 
der Mensch das Recht hat, sich die Erde 
anzueignen. Dies brachte John Locke in 
seiner Eigentumstheorie zum Ausdruck. 
Darin vertrat er die Auffassung, dass die 
menschliche Arbeit den Wert des Grund 
und Bodens bestimmt und sich daraus 
die rechtmäßige Aneignung ergibt. Sei-
ne Theorie legitimierte die koloniale Be-
sitzergreifung riesiger Landressourcen, 
die von Menschen mit unterschiedli-
chen Lebensweisen bewohnt wurden, 
und damit auch die Zerstörung ihrer 
natürlichen Lebensräume. Diese Beob-
achtung zeigt, dass ein zentrales Pro-
blem in der mangelnden Anerkennung 
der ursprünglichen Rechte der indige-
nen Völker besteht, die auf sehr unter-
schiedlichen Konzeptualisierungen der 
Beziehung zwischen Menschen und 
Land beruhten (und dies immer noch 
tun). In der Tradition von Locke recht-
fertigt die produktive Nutzung von Land 
die Aneignung. „Produktiv“ bedeutet 
dabei, die Bedürfnisse und Wünsche 
des weißen, männlichen, kolonisieren-
den Subjekts zu befriedigen, wie es im 
Kapitalismus durch den Markt zum Aus-
druck kommt.

Die Rechtfertigung der Aneignung von 
Grund und Boden durch den Einsatz 
produktiver Arbeit ist zutiefst anthro-
pozentrisch - oder besser gesagt, weiß-
männlich-zentrisch. Selbst wenn wir die-
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gesprochen: Warum sollten nicht auch 
nichtmenschliche Ansprüche auf Land 
als Eigentum anerkannt werden? Ka-
ren Bradshaw zum Beispiel betitelt ihr 
Buch „Wildlife as Property Owners“ [1]. 
Dies kommt einer Revolution gleich: Die 
Schaffung eines biozentrischen Eigen-
tumsrechts. Tatsächlich kann diese Idee 
auf John Locke selbst zurückgeführt wer-
den (obwohl er dem nicht zustimmen 
würde!): Wenn Eigentum durch Arbeit 
konstituiert wird, die das Land wert-
voll macht, warum sollte das dann nicht 
auch für alle Lebewesen gelten, die das 
Land als Ressource nutzen und es damit 
über die menschliche Einschätzung hin-
aus wertvoll machen? Lockes Argumen-
tation kann erweitert und der Grund und 
Boden als Lebensraum für alle Arten von 
Lebewesen betrachtet werden. Wir ma-
chen es zu ihrem Eigentum, indem wir 
Lockes Überzeugung widerlegen, wo-
nach nur „der Mensch“ produktiv sein 
kann. Damit entsteht „mehr-als-mensch-
liches“ Eigentum. 

Wie oben beschrieben, wurde Lockes 
ursprüngliche Theorie genutzt, um die 
Aneignung von Land der indigenen Völ-
ker zu legitimieren, wodurch deren ei-
gene Ansicht darüber, welche Lebens-
weise eine „produktive“ Beziehung 
zur Umwelt hat, negiert wurde. Im Prin-
zip kann dies korrigiert werden, indem 
man die ursprünglichen Rechte dieser 
Völker als Form des Eigentums aner-
kennt. Dieser Ansatz lässt sich auch auf 
den nicht-menschlichen Bereich aus-
dehnen. Allerdings gibt es einen Haken. 
Die Institution des Eigentums bleibt nur 
für Menschen sinnvoll, und sie kann nur 
unter Menschen ausgeübt werden. Wir 
können nicht mit den Wölfen, die ihr Re-
vier durchstreifen, über Eigentum ver-
handeln. Dennoch ist begriffliche Klar-
heit vonnöten: Der Begriff „Territorium“ 
im Tierverhalten lässt sich leicht als 
„Besitz“ deuten, und wir können Hand-
lungen wie die Verteidigung eines Ter-
ritoriums in rituellen Aggressionsaus-
brüchen als Beanspruchung des Rechts 
auf Besitz und damit als eine Form von 
Eigentum interpretieren. Mit anderen 
Worten: Während der Wolf die mensch-
liche Vorstellung von Eigentum vermut-
lich nicht verstehen kann, verfügt der 
Mensch über die kognitiven und emo-
tionalen Fähigkeiten, die Beziehung an-
derer Lebewesen zu ihrem Lebensraum 
zu verstehen und sogar nachempfinden 

1 https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/
bo28450378.html – Kurzlink: https://hwlink.de/wapo

zu können. Diese Fähigkeiten sind ein 
Grundpfeiler für die rechtliche Konst-
ruktion und die Praxis von mehr-als-
menschlichem Eigentum. Der Schlüssel 
dazu ist die rechtliche Vertretung und 
die Rechtspersönlichkeit.

Im Prinzip erkennt das menschliche 
Rechtssystem die Rechte nicht-menschli-
cher Personen an und schafft sogar neue 
nicht-menschliche Körperschaften in 
Form von Unternehmen aller Art, Trusts, 
Stiftungen und anderen juristischen Per-
sonen. Es gibt auch viele Formen der 
treuhänderischen Vertretung von Men-
schen (z. B. von Menschen mit geistiger 
Behinderung oder Kleinkindern), die als 
unfähig gelten, sich selbst zu vertreten. 
Es gibt keinen wesentlichen Grund, 
warum diese legalen Konstrukte nicht 
verwendet werden könnten, um einen 
Rahmen für die biosphärische Interes-
senvertretung zu schaffen. Der Teufel 
steckt jedoch im Detail. Wenn wir das 
Eigentum an Grund und Boden als Le-
bensraum aller Lebewesen betrachten, 
stehen wir vor einer unüberschaubaren 
Zahl von Besitzern, deren Rechte wir als 
Eigentum anerkennen müssten. Die Lö-
sung liegt auf der Hand: Wir definieren 
Eigentum an Grund und Boden als Ge-
meingut, das allen Mitgliedern des loka-
len Ökosystems gehört.

Wie die französische Rechtswissen-
schaftlerin Sarah Vanuxem argumen-
tiert[2], würden wir in dieser Sichtweise 
mittelalterliche Vorstellungen von Ei-
gentum wieder aufleben lassen, indem 
wir zwischen dem letztendlichen Eigen-
tum von Grund und Boden und den ver-
schiedenen Rechten zur Nutzung der 
Früchte des Bodens unterscheiden. 
Gemeingüter wurden von den europäi-
schen Staaten im 18. und 19. Jahrhun-
dert aggressiv unterdrückt, was sich in 
den aktuellen marktorientierten Eigen-
tumsvorstellungen widerspiegelt und 
verankert ist in einer Reihe von recht-
lichen Neuerungen der Zivilgesetzbü-
cher. Wie die niederländische Historike-
rin Tine de Moor in ihren Forschungen 
über Allmenden zeigt[3], waren mittel-
alterliche Allmenden etwas ganz ande-
res als bloßes „collective management“ 
(kollektives Bewirtschaften) von Land, 
sondern vielmehr Ausdruck eines kom-

2 https://wildproject.org/livres/la-propriete-de-la-terre
Kurzlink: https://hwlink.de/prodeterre

3 https://www.cambridge.org/core/books/dilemma-of-
the-commoners/BA497A670AD2F573178D89947EC38F7D 
Kurzlink: https://hwlink.de/dicom

plexen und reichhaltigen Systems ver-
schiedener Eigentumsrechte sowohl in-
dividueller als auch gemeinschaftlicher 
Art. Interessanterweise bestand eines 
der Hauptanliegen bei der Bewirtschaf-
tung dieser Allmenden in der Anerken-
nung von Rechten zur Verwertung von 
Grund und Boden, um wohl bemesse-
ne und nachhaltige Gewinne auf dem 
Markt zu erzielen, während gleichzeitig 
die Verlockung einer übermäßigen Aus-
dehnung dieser Gewinnmöglichkeiten 
und der damit verbundenen Gefährdung 
der Nachhaltigkeit der Allmenden ein-
gedämmt werden sollte. Diese Art von 
Gleichgewicht ist ganz offensichtlich 
das, was wir heute dringend brauchen. 

Zusammenfassend schlage ich das Kon-
zept der universellen Gemeingüter als 
die „mehr-als-menschliche“ Eigentums-
ordnung für Grund und Boden vor. In den 
Wirtschaftswissenschaften gibt es eine 
lange Tradition, in der darüber nachge-
dacht und diskutiert wird, ob Grund und 
Boden unter das System des Privat-
eigentums subsumiert werden sollte. 
Die dabei in Erwägung gezogenen Alter-
nativen wurden jedoch „ausschließlich 
für Menschen“ gedacht, wie etwa ge-
meinschaftlich ausgeübte Eigentums-
formen oder staatliche. Aufbauend auf 
Beiträgen wie denen von Bradshaw und 
Vanuxem besteht die neue Idee darin, 
das endgültige Eigentum lokalen Öko-
systemen zuzuweisen, bei denen es sich 
um juristische Personen handelt, wie z. 
B. Trusts in Common-Law-Rechtsord-
nungen oder öffentliche Stiftungen in 
Zivilrechtsordnungen. Diese juristischen 
Personen agieren in ihren internen Be-
ziehungen als Commons, in ihrem exter-
nen Status jedoch als Privateigentümer. 
Ersteres bedeutet, dass die rechtlichen 
Vorschriften für die Verwaltung der uni-
versellen Gemeingüter genaue und ver-
bindliche Pflichten für die menschlichen 
Treuhänder oder Verwalter der juristi-
schen Person gegenüber allen Mitglie-
dern des lokalen Ökosystems festlegen 
würden. Letzteres bedeutet, dass das 
gesamte Spektrum der privaten Eigen-
tumsrechte die Landansprüche der Öko-
systemgemeinschaft „gegen die Welt“ 
schützt, indem Vorschriften gegen un-
befugtes Betreten, andere Formen der 
Beschädigung oder in Bezug auf Ent-
nahmen erlassen werden. Gleichzeitig 
kann beim universellen Gemeingut jede 
Form der Aufteilung und Delegation de-
taillierterer Eigentumsrechte an Mitglie-
der und Nichtmitglieder für bestimm-
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te Nutzungen festlegt werden, wie z. B. 
saisonale Nistrechte für Zugvögel oder 
kommerzielle Unternehmungen des 
Menschen. Bei diesem Ansatz werden 
die Menschen in Bezug auf die Nutzung 
von privatem und öffentlichem Grund 
und Boden zu Pächtern der universel-
len Allmende. Sollte das ungeheuerlich 
erscheinen, so denke man an ultrakapi-
talistische Eigentumsregelungen wie im 
kolonialen Hongkong, wo Grund und Bo-
den im Besitz der Regierung war und für 
lange Zeiträume privat verpachtet wurde 
(die 99-jährige Crown Leasehold).

Was ist der Vorteil einer solchen ech-
ten Eigentumsrevolution? Im Vergleich 
zu Umweltvorschriften und allen Arten 
von Maßnahmen im öffentlichen Inter-
esse können Eigentumsansprüche nur 
unter besonderen Umständen aufgeho-
ben werden. Die universellen Gemein-
güter können die gesamte Bandbrei-
te des Rechtssystems nutzen, um ihre 
Interessen durchzusetzen. Dies zeigt 
sich bereits in der zunehmenden An-
wendung privater Rechtsstreitigkeiten 
durch Umwelt-NGOs, etwa wenn es ih-
nen gelingt, Minderheitsanteile an öf-
fentlichen Unternehmen zu halten und 
die Geschäftsführung zu verklagen, um 
klimafreundliche Maßnahmen durchzu-

setzen. Wie die Trump'sche Tragödie in 
den USA gezeigt hat, können Regierun-
gen ihre Politik nach Belieben ändern, 
indem sie auf den Druck mächtiger 
Interessengruppen und Wählerkrei-
se reagieren. Ökologie ist aber immer 
ortsgebunden. Die universellen Ge-
meingüter ermöglichen es uns, auf die 
lokalen Bedingungen an der Basis zu 
reagieren und lassen somit auch Spiel-
raum für das Engagement der menschli-
chen Mitglieder als Öko-Bürger. In ihren 
wirtschaftlichen Bemühungen wären 
die Menschen durch die Verpflichtun-
gen der lokalen Allmende gezwungen, 
das Wohlergehen aller Mitglieder zu re-
spektieren. Wenn verschiedenen Mit-
gliedern Rechte zugewiesen werden, 
würde dies sogar Rechtsstreitigkeiten 
einschließen, falls Menschen ihre Teil-
rechte missbrauchen (z. B., wenn ein 
Landpächter einen Nistplatz zerstört, 
auf den der Zugvogel ein Recht hat).

Das Recht hat die Welt in einen globalen 
Kapitalismus verwandelt. Es ist an der 
Zeit, die Macht des Rechts zu nutzen, 
um den Übergang zu einer Welt zu voll-
ziehen, in der alle Lebewesen zu Hause 
sind und ihre Möglichkeiten wahrneh-
men, gemeinsam zu gedeihen.

Dieser Text wurde zuerst veröffentlicht auf 
dem Blog des SFB Cooperative Research 
Center ‘Structural Change of Property’.

Kurzlink: https://hwlink.de/mthp
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Zitat aus dem Buch: „Wir definieren Kapitalismus als ein Wirtschaftssystem, wo 
ökonomische Aktivitäten und Produkte monetär auf Märkten bewertet werden, und wo 
dieses Bewertungsprinzip expansiv instrumentalisiert wird, angetrieben durch das Ziel, 
aus der wirtschaftlichen Aktivität größere monetäre Werte zu erzielen, also Gewinn. 
Das entspricht auf den ersten Blick Marxens wohlbekannter Unterscheidung zwischen 
den beiden Kreislaufformen ›Ware-Geld-Ware‹ (W-G-W) und ›Geld-Ware-Geld (plus 
Mehrwert)‹ (G-W-G). Die erste beschreibt in unserem Verständnis eine Marktwirtschaft, 
die zweite den Kapitalismus. Diese Differenzierung macht auch klar: Kapitalismus ist 
keine Marktwirtschaft, sondern instrumentalisiert Märkte für die Ziele der Personen 
und Gruppen, die vom Kapitalismus profitieren.“

Skulptur „Völkerverständigung“ im Foyer des Parlamentsgebäudes. 
Alle Fotos dieses Beitrages: Andreas Bangemann
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